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Für Tamara





Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität zu Köln im Juli 2022 als Dissertation angenommen. Am 26.  Juni 
2023 fand die Disputation statt. Die Veröffentlichung berücksichtigt Literatur, 
Gesetzgebung und Rechtsprechung bis einschließlich Oktober 2024. 

Mein erster Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Heinz-
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wurde. Zudem konnte ich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem von ihm 
geführten Institut für internationales und ausländisches Privatrecht der Universi-
tät zu Köln Erfahrungen sammeln, von denen ich mein Leben lang profitieren 
werde.

Darüber hinaus gilt mein Dank Herrn Professor Dr. Bernhard Kempen für die 
Übernahme des Zweitgutachtens, seine zügige Erstellung desselben sowie sei-
nen völkerrechtlichen Blick auf meine Arbeit. Den Herausgebern dieser Schrif-
tenreihe, dem Direktorium des Max-Planck-Instituts für ausländisches und inter-
nationales Privatrecht in Hamburg, danke ich für die Aufnahme meiner Arbeit in 
die Schriftenreihe.

Mein weiterer Dank gilt Frau Professorin Dr. Marta Pertegás Sender, unter 
deren Betreuung ich einen dreimonatigen Forschungsaufenthalt an der Universi-
tät Maastricht verbringen durfte. Sie nahm sich Zeit für zwei ausgiebige Gesprä-
che, von denen meine Arbeit durch ihren Einblick in die Abläufe der Haager 
Konferenz für Internationales Privatrecht enorm profitieren konnte. In diesem 
Zusammenhang möchte ich mich bei der Dr. Wilhelm Westhaus-Stiftung für die 
finanzielle Förderung während meiner Zeit in Maastricht bedanken. 

Außerdem möchte ich mich bei allen Freunden und Kollegen bedanken, mit 
denen zusammen ich meine Zeit am Institut für internationales und ausländi-
sches Privatrecht teilen durfte und die mir immer mit klugen Ratschlägen weiter-
geholfen haben. 
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Meinen Eltern Monika und Uwe möchte ich besonders danken. Diese haben 
mich stets bei meinen Vorhaben unterstützt und ihr Zuspruch begleitet mich mein 
Leben lang. 

Mein liebster Dank gilt meiner Frau Tamara. Sie unterstützt mich bei meinen 
Entscheidungen und gab mir immer wieder Anregungen für die Ausgestaltung 
meiner Arbeit. Ich danke ihr für ihre verständnisvolle Art in jeder Stunde – viel 
zu oft auch in der Freizeit –, in der ich gedanklich bei dieser Arbeit war. Ihr wid-
me ich meine Arbeit.

Swisttal, im Oktober 2024 Pepe Pfad
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Kapitel  1

Einleitung

A. Themenhinführung: Rechtsquellenkonflikt im IPR

In der juristischen Rechtsquellenlehre ist „als ‚Postulat‘ das Prinzip der […] Wi-
derspruchslosigkeit der Rechtsordnung“1 bekannt.2 Anders ausgedrückt, muss 
„die Rechtsordnung […] eine in sich widerspruchslose Einheit bilden“.3 Barczak 
stellt jedoch fest, dass Konflikte zwischen Rechtsquellen „in einer ausdifferen-
zierten Rechtsordnung, die das Produkt vieler Gesetzgeber ist, eher die Regel als 
die Ausnahme“4 seien, und konstatiert: „Normenkonflikte gehören zum Alltag 
einer sich immer weiter ausdifferenzierenden Rechtsordnung.“5 Der Reflex der 
Methodenlehre beim Auftreten eines Konflikts ist dessen Auflösung.6

Gerade im IPR trifft der Rechtsanwender auf eine ausdifferenzierte Rechts-
ordnung als Produkt verschiedener Normgeber nach der rechtsmethodischen Be-
schreibung Barczaks. Mit der Zeit hat sich auf dem Gebiet des IPR eine Rege-
lungsdichte aus nationalem Recht, europäischen Verordnungen sowie Richtli-
nien und völkerrechtlichen Verträgen entwickelt, die selbst für Experten nicht 
restlos zu überblicken ist,7 und in deren Folge ein „Anknüpfungswirrwarr“8 ent-
steht. Siehr sieht den Durchblick nur bei sogenannten „,Chaosberatern‘“.9

In einer solchen Regelungsdichte, die gerade aus den drei Regelungsebenen 
des IPR (nationalem Recht, Europarecht, Völkerrecht) resultiert, treten zwangs-
läufig Konflikte zwischen einzelnen Regelungen auf. Verschiedene Kollisions-
normen können denselben Regelungsgegenstand (Anknüpfungsgegenstand) be-

1 Engisch/Würtenberger/Otto, Einführung in das juristische Denken, S.  232.
2 Den Begriff der „Widerspruchslosigkeit“ verwendet außerdem bereits Hans Kelsen in sei-

ner Reinen Rechtslehre, Kelsen, Reine Rechtslehre (1934), Studienausgabe, S.  144.
3 Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, §  75 I.
4 Barczak, JuS 2015, 969, 969.
5 Barczak, JuS 2015, 969, 976.
6 Barczak, JuS 2015, 969, 969; Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, §  18 II.
7 Dostal, ZVertriebsR 2019, 207, 207; Garau Sobrino, ZVglRWiss 2018, 24, 24 und 49; 

Kropholler/Blobel, in: FS Sonnenberger, 453, 454, die außerdem von sprudelnden Rechtsquel-
len sprechen.

8 Staudinger, in: FS Kropholler, 691, 691.
9 Siehr, in: FS Kropholler, 211, 226.
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2 Kapitel 1 – Einleitung

treffen, diesen aber einem anderen Ergebnis zuordnen.10 Für den Rechtsanwen-
der stellt sich die Frage, welche Kollisionsnorm anzuwenden ist. Siehr bezeichnet 
dieses Phänomen daher als „Kollision des Kollisionsrechts“,11 Kreuzer spricht 
von einer „Kollision der Kollisionsnormen“.12

Der beschriebene Reflex der Methodenlehre, entstehende Konflikte aufzulö-
sen, greift ebenso im IPR. Im IPR kommen die Regelungen der Art.  23, 24, 25 
Rom  I-VO, Art.  27, 28 Rom  II-VO sowie Art.  3 EGBGB in Betracht, um auftre-
tende Konflikte aufzulösen.

B. Untersuchungsgegenstand und Ziele der Arbeit

Diese Arbeit betrachtet die Art.  23, 24, 25 Rom  I-VO, Art.  27, 28 Rom  II-VO 
sowie Art.  3 EGBGB kritisch und beschäftigt sich mit Konflikten, die aus diesen 
Normen resultieren. Dabei ist der Untersuchungsgegenstand auf die Analyse ge-
schriebener Rechtssätze begrenzt. Der Art.  3 EGBGB bildet nur den hinweisen-
den Ausgangspunkt, eine Systematisierung des Normenbestandes aus Sicht des 
national-deutschen Gesetzgebers vorzunehmen.13 Die Art.  23, 25 Rom  I-VO und 
Art.  27, 28 Rom  II-VO sind hingegen echte Einfallstore dafür,14 dass neben euro-
päisch vereinheitlichtem Kollisionsrecht weitere unionsrechtliche oder völker-
rechtliche Kollisionsnormen bestehen. Weit überwiegend wird diesen vier Vor-
schriften der Charakter zugesprochen, unmittelbar ein Vorrangverhältnis aufzu-
stellen.15 Mithin könnten Konfliktsituationen zwischen Kollisionsnormen über 
die vier „Vorrangregeln“ aufgelöst werden. Eine nähere Analyse zeigt jedoch, 
dass ein solches Verständnis erhebliche weitergehende Spannungsverhältnisse 
erzeugt. Die Arbeit erläutert deshalb zwei Dimensionen der Rechtsquellenkon-
flikte im IPR. Die erste Dimension umfasst Konflikte zwischen Kollisionsnor-

10 Zum Begriff umfangreich unten ab Rn. 27.
11 Siehr, in: FS Kropholler, 211, 211 (Überschrift).
12 Kreuzer, in: FS Kropholler, 129, 129.
13 Unten Rn. 106–112.
14 Es werden verschiedene Begriffe verwendet: Brödermann, NJW 2010, 807, 809 spricht 

von „Grenzen“; Rühl/von	Hein, RabelsZ 79 (2015), 701, 716 sprechen von „Gap“; Sonnen-
berger, IPRax 2011, 325, 328 f. spricht von „Grenzen“, „Schönheitsfehler“ und „Schranke“.

  Zu ähnlichem Problem mit Art.  71 Brüssel Ia-VO Heinke, Normenkollisionen von völ-
kerrechtl. Übereinkommen mit der EuGVO, S.  34 ff. Auf die Parallelprobleme im internationa-
len Zivilverfahrensrecht wird in dieser Arbeit grundsätzlich nicht eingegangen.

15 Statt vieler Sonnenberger, IPRax 2011, 325, 328 f., der auf alle vier Vorschriften Bezug 
nimmt; für umfassende Nachweise jeweils zu Art.  23 Rom  I-VO Kap.  5, Fn.  41, zu Art.  25 
Rom  I-VO Kap.  5, Fn.  366, zu Art.  27 Rom  II-VO Kap.  5, Fn.  41, 259 und zu Art.  28 Rom  II-
VO Kap.  5, Fn.  529.
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men und deren Auflösungsversuche,16 während die zweite Dimension weiterge-
hende Spannungsverhältnisse durch die Auflösungsversuche beinhaltet.17

Insbesondere die kritische Analyse des tatsächlichen normativen Charakters 
der Art.  23, 25 Rom  I-VO und Art.  27, 28 Rom  II-VO sowie daraus resultierende 
Spannungsverhältnisse sind somit Gegenstand dieser Arbeit. Auch der Art.  24 
Rom  I-VO ist kritisch zu analysieren. Im Hintergrund steht dabei dauerhaft der 
Gedanke, dass das IPR gerade den Konflikt zwischen verschiedenen Privat-
rechtsordnungen auflösen soll, indem es vorgeschaltet das anwendbare Sach-
recht ermittelt.18 Dass die Kollisionsnormen des IPR dabei selbst in einen Kon-
flikt geraten, kann als besonders missliche sowie problematische Lage angese-
hen werden.19 Dabei dient eine Kollisionsrechtsvereinheitlichung grundsätzlich 
dazu einen Entscheidungseinklang zu erzeugen, ohne dafür vereinheitlichtes 
materielles Einheitsrecht zu erlassen.20

Dass eine Europäisierung des IPR die Gefahr beinhaltet, Unsicherheit in das 
bestehende Kollisionsrechtsystem zu bringen, hat der europäische Gesetzgeber 
bereits während der Rechtssetzung erkannt. In Art.  27 Rom  I-VO und Art.  30 
Rom  II-VO sind deshalb sogenannte Überprüfungsklauseln enthalten,21 die im 
Fall des Art.  30 I lit.  ii) Rom  II-VO sogar ausdrücklich auf das HStVÜ hinwei-
sen, das in dieser Arbeit näher erläutert wird.22 Die Berichte der Kommission, 
welche inhaltlich die benannte Überprüfung enthalten sollten, sind bis heute al-
lerdings überwiegend nicht ausgearbeitet worden.23 Der Untersuchungsgegen-
stand bleibt damit von erläuterungsbedürftigem Interesse.24

Die Ziele der Arbeit sind damit bereits deutlich. Die Rechtsquellenkonflikte 
innerhalb des IPR sind am Beispiel der Rom  I-VO, der Rom  II-VO und dem na-

16 Herleitung unter Rn. 52–57.
17 Herleitung unter Rn. 58–60.
18 Kreuzer, in: FS Kropholler, 129, 129 f.; von	Hein, in: FS Schröder, 29, 29 f., zusammen-

fassend 42.
19 Vgl. Garau Sobrino, ZVglRWiss 2018, 24, 24 und 46–49; Kreuzer, in: FS Kropholler, 

129, 129 ff., zusammenfassend 149 f.
20 Vgl. Dutta, EuZW 2010, 530, 531; Michaels, in: FS Kropholler, 151, 159; Stürner, in: 

Erman, BGB, Einl. vor Art.  3 EGBGB, Rn. 21; zum Begriff des Entscheidungseinklangs um-
fassend Nietner, Entscheidungseinklang, S.  7 ff.

21 Vgl. hierzu	von	Hein, in: FS Schröder, 29, 42.
22 Siehe unten ab Rn. 407.
23 Statt vieler: Leible, in: NK-BGB, Rom-VO, Art.  27 Rom  I-VO, Rn. 2; Knöfel, in: NK-

BGB, Rom-VO, Art.  30 Rom  II-VO, Rn. 2 mwN.
24 Dies zeigt sogleich, dass der Europäisierung des IPR erhebliche Bedeutung bei der Ent-

stehung von Rechtsquellenkonflikten im 21.  Jahrhundert zukommt, was diese Arbeit umfang-
reich behandelt. Damit geht gleichzeitig eine Abkehr von den Problemen der Konventionskon-
flikte des 20.  Jahrhunderts einher, die nur am Rand benannt werden; vgl. hierzu Volken, Kon-
ventionskonflikte.
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tionalen deutschen Recht in allen Dimensionen ausfindig zu machen. Die Kon-
flikte sind dabei systematisch zu erarbeiten und sinnvolle Auflösungsmöglich-
keiten zu entwickeln. Das Ziel ist, Konflikte zu verhindern und Widerspruchs-
freiheit herzustellen. Dieser Zustand wird innerhalb der Arbeit als Kohärenz be-
zeichnet.25 Da sich die Arbeit auf die Auflösung von Konfliktsituationen 
konzentriert, unterscheiden sich der Untersuchungsgegenstand und die verfolg-
ten Ziele von der Koordinierung von Kollisionsnormen untereinander.26

C. Gang der Untersuchung

Nach dieser Einleitung sind zunächst die Rechtsquellen des IPR detailliert darzu-
stellen (Kapitel  2; ab Rn. 11). Danach ist genauer auf die Bedeutungen der ver-
schiedenen Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Rechtsquellenkonflikten 
allgemein und in Bezug auf das IPR einzugehen (Kapitel  3; ab Rn. 26). Im An-
schluss sind die Ordnungsprinzipien des Recht darzustellen, die sich entwickelt 
haben, um Rechtsquellenkonflikten aus Sicht der juristischen Methodenlehre zu 
begegnen (Kapitel  4, A.; ab Rn. 65). In Kapitel  4 erfolgt außerdem eine erste 
Hierarchisierung der Normen im IPR, wobei dort bereits auf die Hinweisnorm 
des Art.  3 EGBGB näher einzugehen ist (B.; ab Rn. 105).

Die Kapitel  5 und 6 stellen den Hauptteil der der Arbeit dar. Es ist zu unter-
scheiden zwischen den de lege lata bestehenden Konflikten im Regelungsnetz 
des IPR (Kapitel  5; ab Rn. 120) sowie Auflösungsmöglichkeiten für die beste-
henden Konflikte de lege ferenda durch eine weitere Vereinheitlichung des Rege-
lungsbestands (Kapitel  6; ab Rn. 441). In den Konflikten im aktuellen Rege-
lungsbestand des IPR de lege lata sind die Art.  23, 24, 25 Rom  I-VO und Art.  27, 
28 Rom  II-VO näher zu analysieren und entstehende Spannungsverhältnisse aus-
zumachen. Dabei können bereits de lege lata Auflösungsmöglichkeiten erläutert 
werden. Somit liegt in diesem Bereich der klare Schwerpunkt der Arbeit. Insge-
samt ist sowohl de lege lata als auch de lege ferenda zwischen Konflikten inner-
halb einer Normebene (ebeneninterne Konflikte) und Konflikten zwischen den 
Normebenen (ebenenexterne Konflikte) zu differenzieren.

25 Vgl. hierzu auch Basedow, in: von Hein/Rühl, Kohärenz, 3, 8; Wilke, JPIL 2020, 163, 
166 f.

26 Trotz gewisser Überschneidungspunkte, vgl. Formulierung Kreuzer, in: FS Kropholler, 
129, 129 f.; siehe zu Fragen der Koordinierung Bader, Koordinationsmethoden im IPR und 
IZVR, S.  4 ff., dessen Dissertationsschrift während des Anfangs der Bearbeitungszeit dieser 
Arbeit erschienen ist und nachträglich eingearbeitet werden konnte.
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Kapitel  2

Rechtsquellen des IPR

Zu Beginn der Arbeit sind die Rechtsquellen des IPR aufzuzeigen. Das IPR in 
Form von Kollisionsregeln ist de lege lata keinesfalls in einer Gesamtkodifika-
tion geregelt.1 Es finden sich Kollisionsregeln verteilt im nationalen Recht (A.), 
im Europarecht (B.) und im Völkerrecht (C.). Es bestehen mithin nationale und 
internationale Regelungswerke zum IPR.2 Mit der Zeit ist ein regelrechtes Re-
gelungsnetz entstanden, welches im Folgenden aufgespannt wird. Hierdurch 
kann eine Annäherung an das Problem der Rechtsquellenkonflikte erfolgen. Es 
sollen keinesfalls alle Rechtsquellen des IPR aufgezählt werden. Es erfolgt eine 
systematische Darstellung anhand der drei Regelungsebenen des IPR.

A. Nationales Recht (am Beispiel des deutschen Rechts)

Die erste Rechtsquellenebene des IPR ist das nationale IPR.3 Es enthält die Kol-
lisionsnormen, die von den Gesetzgebern der einzelnen Nationalstaaten erlassen 
werden und nur in diesem Staat Anwendung finden. Nicht hierzu zählen die vom 
nationalen Gesetzgeber umgesetzten völkerrechtlichen Verträge.4 Diese gehö-
ren zur Ebene der Kollisionsregeln im Völkerrecht. Daher wird das nationale 

1 Kadner Graziano, in: von Hein/Rühl, Kohärenz, 44, 44 ff.; Kieninger, IPRax 2017, 200, 
201; Rigaux, Louisiana Law Review 2000, 1321 ff.; von	Hein, in: MüKo, BGB, IPR I, Art.  3 
EGBGB, Rn. 69; der Normenbestand im EGBGB konnte vor der Europäisierung des IPR als 
Kodifikation bezeichnet werden: M. Stürner, in: Erman, BGB, Einl. vor Art.  3 EGBGB, Rn. 16.

2 Unter anderem: Fervers, in: BeckOGK, EGBGB, Art.  3 EGBGB, Stand: 01.07.2021,  
Rn. 2 ff. und 11; Freitag, in: NK-BGB, AT und EGBGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 11 ff.; Junker, IPR, 
§  2, Rn. 1; Mörsdorf, in: Prütting/Wegen/Weinreich, BGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 14 ff.; Thorn, in: 
Grüneberg, BGB, Einl. vor Art.  3 EGBGB, Rn. 5 f.; von	Hein, in: MüKo, BGB, IPR I, Einl. 
IPR, Rn. 27; M.-P. Weller/Hategan, JuS 2016, 969, 970.

3 Freitag, in: NK-BGB, AT und EGBGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 11 ff.; Junker, IPR, §  2, Rn. 33; 
Lorenz, in: BeckOK, BGB, Einl. IPR, Rn. 15; Mörsdorf, in: Prütting/Wegen/Weinreich, BGB, 
Art.  3 EGBGB, Rn. 14 und 15; Thorn, in: Grüneberg, BGB, Einl. vor Art.  3 EGBGB, Rn. 5.

4 Dörner, in: Schulze, BGB, Vorb. Art.  3–6 EGBGB, Rn. 9; Junker, IPR, §  2, Rn. 1 und 33; 
Mörsdorf, in: Prütting/Wegen/Weinreich, BGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 14.
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6 Kapitel 2 – Rechtsquellen des IPR

IPR als autonomes IPR bezeichnet.5 Im deutschen Recht entspricht das nationa le 
IPR den Art.  3 bis Art.  48 EGBGB6 und verteilten Einzelvorschriften wie den 
§§  335–342 InsO, 32b UrhG, 19 AnfG, 185 II GWB oder den Art.  60–66 
ScheckG.7

Zu diesem geschriebenen Kollisionsrecht können außerdem allgemein aner-
kannte Regeln zählen, die nicht gesetzlich normiert sind.8 Zu nennen sind kolli-
sionsrechtliche Institute aus richterlicher Rechtsfortbildung. Im Bereich des 
deutschen IPR ist hier das internationale Gesellschaftsrecht relevant. Auf Grund 
der fehlenden Normierung hat der BGH eigene Kollisionsregeln für das inter-
nationale Gesellschaftsrecht entworfen.9 Auf diese ungeschriebenen Regeln 
wird nicht weiter eingegangen.

B. Europarecht

Die zweite Rechtsquellenebene des IPR ist das Europarecht als international, 
heteronome Regelungsebene. Es bestehen weitreichende Vereinheitlichungen 
des IPR innerhalb der EU. Kollisionsregeln finden sich dabei überwiegend im 
Sekundärrecht der EU (I.). Vereinzelt werden aus dem Primärrecht der EU (II.) 
kollisionsrechtliche Elemente abgeleitet.10

5 Freitag, in: NK-BGB, AT und EGBGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 11; Lorenz, in: BeckOK, 
BGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 4 ff.; Mörsdorf, in: Prütting/Wegen/Weinreich, BGB, Art.  3 EGBGB, 
Rn. 14; Rauscher, IPR/IZVR, §  1, I. vor Rn. 79; M. Stürner, in: Erman, BGB, Einl. vor Art.  3 
EGBGB, Rn. 15 f.

6 Die Art.  46a bis Art.  48 EGBGB dienen der Umsetzung europäischer Richtlinien. Ob die-
se tatsächlich zum autonom gesetzten Recht der Bundesrepublik Deutschland zählen, kann 
unterschiedlich betrachtet werden (vgl. M. Stürner, in: Erman, BGB, Einl. vor Art.  3 EGBGB, 
Rn. 15 f.; oder Lorenz, in: BeckOK, BGB, Einl. IPR, Rn. 15; Junker, IPR, §  2, Rn. 40 spricht 
von „halbautonomen“ Normen). Wichtig ist für diese Bearbeitung, dass es sich jedenfalls um 
nationales Recht handelt und die Richtlinien keine unmittelbare Geltung entfalten.

7 Unter anderem: Fervers, in: BeckOGK, EGBGB, Art.  3 EGBGB, Stand: 01.07.2021,  
Rn. 104 f.; Maus, in: jurisPK, BGB, IPR, Art.  3 EGBGB, Rn. 39; Mörsdorf, in: Prütting/Wegen/
Weinreich, BGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 14; M. Stürner, in: Erman, BGB, Einl. vor Art.  3 EGBGB, 
Rn. 17.

8 Fervers, in: BeckOGK, EGBGB, Art.  3 EGBGB, Stand: 01.07.2021, Rn. 103 f.; Maus, in: 
jurisPK, BGB, IPR, Art.  3 EGBGB, Rn. 39; Rauscher, IPR/IZVR, §  1, Rn. 81; M. Stürner, in: 
Erman, BGB, Einl. vor Art.  3 EGBGB, Rn. 18.

9 Vgl. BGH v. 30.01.1970 – V ZR 139/68, BGHZ 53, 181; BGH v. 30.03.2000 – VII ZR 
370/98, EuZW 2000, 412; BGH v. 27.10.2008 – II ZR 158/06, BGHZ 178, 192.

10 Zum gesamten Absatz: Junker, IPR, §  2, Rn. 3; Lorenz, in: BeckOK, BGB, Einl. IPR,  
Rn. 26; M. Stürner, in: Erman, BGB, Einl. vor Art.  3 EGBGB, Rn. 21; Thorn, in: Grüneberg, 
BGB, Einl. vor Art.  3 EGBGB, Rn. 5 und Art.  3 EGBGB, Rn. 8 ff.; von	Hein, in: MüKo, BGB, 
IPR I, Art.  3 EGBGB, Rn. 29 ff.
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7B. Europarecht

I.	Kollisionsnormen	im	Sekundärrecht	der	EU

Die EU hat mit dem Vertrag von Amsterdam11 eine Rechtssetzungsbefugnis auf 
dem Gebiet des IPR erhalten, welche sich heute in Art.  81 II lit.  c) AEUV fin-
det.12 Von der Rechtssetzungsbefugnis hat die EU bereits vielfach Gebrauch ge-
macht und für Teilbereiche des IPR Regelungen erlassen. Das Ziel der EU ist das 
Erreichen einer rechtlichen Integration der Mitgliedsstaaten durch eine justiziel-
le Zusammenarbeit in Zivilsachen, vgl. Art.  3 II EUV und Art.  67 I, IV, 81 I 
AEUV.13 Es soll ein europäischer Entscheidungseinklang entstehen.14 Die Um-
setzung der Rechtssetzungsbefugnis kann in Form der Verordnung (Art.  288 
UAbs.  2 AEUV) oder der Richtlinie (Art.  288 UAbs.  3 AEUV) erfolgen. Dazu 
hat die EU auf dem Gebiet des IPR überwiegend die Form der Verordnung ver-
wandt. Zunächst war jedoch umstritten, ob aus der Rechtssetzungsbefugnis eine 
Ermächtigung zur Verordnungssetzung im IPR resultiere.15 Grundlage für diese 
Problemstellung war der Wortlaut des Art.  65 lit.  b) EGV. Dieser sah nur eine 
Förderung der Vereinbarkeit der Kollisionsnormen der Mitgliedsstaaten vor.16 
Eine derartige Förderung sollte nur durch Richtlinien möglich sein. Mit der Än-
derung des Wortlauts in Art.  81 II lit.  c) AEUV fiel das Merkmal der Förderung 
weg, was abschließend für eine Umsetzung in Verordnungen spricht. Außerdem 
lässt sich nur mit unmittelbar in den Mitgliedsstaaten geltenden Verordnungen 
eine einheitliche Kollisionsrechtsvereinheitlichung innerhalb der EU erreichen. 
Eine Umsetzung in Richtlinien bürgt das Risiko einer unterschiedlichen Umset-
zung in den Mitgliedsstaaten. Ein europäischer Entscheidungseinklang ist nur 
mit unmittelbar geltenden Kollisionsregeln zu erreichen.17 Vorzugswürdig nutzt 

11 Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrages über die Europäische Union, der 
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhän-
gender Rechtsakte v. 02.10.1997, ABl. EG 1997 C 340, 1.

12 Trüten, Entwicklung des IPR in der EU, S.  195 f.; Schiffbauer, in: Schöbener, Europa-
recht Lexikon, Rn. 2022 ff.; zur Änderung durch den Vertrag von Amsterdam und deren Folge: 
Jayme/Kohler, IPRax 1999, 401, 401 ff.

13 Ausnahmen gelten für Irland (gem. Protokoll [Nr.  21] zum AEUV) und Dänemark (gem. 
Protokoll [Nr.  22] zum AEUV). Außerdem besteht noch ein ungeklärtes Verhältnis zu Groß-
britannien durch den Brexit, vgl. Art.  66 ff. Austrittsabkommen (ABl. 2020 L 29/7).

14 Freitag, in: NK-BGB, AT und EGBGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 18; Kreuzer, in: FS Krophol-
ler, 129, 142; Mansel, in: Jauernig, BGB, Vorb. Rom  I-VO, Rn. 4; Rosenau/Petrus, in: Vedder/
Heintschel von Heinegg, Europäisches Unionsrecht, Art.  81 AEUV, Rn. 3; umfangreich: Niet-
ner, Entscheidungseinklang, insbes. S.  9 f.

15 Pfeiffer, NJW 1999, 3674, 3674; Sonnenberger, IPRax 2011, 325, 326; von	Hein, in: 
MüKo, BGB, IPR I, Art.  3 EGBGB, Rn. 35.

16 Sonnenberger, IPRax 2011, 325, 326; von	Hein, in: MüKo, BGB, IPR I, Art.  3 EGBGB, 
Rn. 35.

17 Zur gesamten Argumentation: Europäische Kommission, Grünbuch v. 14.01.2003, KOM 
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8 Kapitel 2 – Rechtsquellen des IPR

die EU deshalb die Umsetzungsform der Verordnung, wobei eine Verwendung 
von Richtlinien weiterhin möglich bleibt. 

Die EU hat zuvörderst eine Vielzahl an in sich abgeschlossenen Verordnungen 
im Sekundärrecht erlassen, die jeweils einen begrenzten Themenbereich betref-
fen. Von einer in sich abgeschlossenen Verordnung ist zu sprechen, wenn diese 
den begrenzten Themenbereich abschließend und umfangreich zu regeln ver-
sucht. Als in sich abgeschlossene Verordnungen, die nur Kollisionsregelungen zu 
jeweils einem Themenbereich enthalten, sind die Rom  I-VO, die Rom  II-VO und 
die Rom  III-VO18 zu nennen. Verordnungen, die Kollisionsrecht mit internatio-
nalem Zivilverfahrensrecht enthalten, sind die EuErbVO, die EuInsVO, die Eu-
GüVO/EuPartVO19 und die EuUntVO. Alle Verordnungen der EU behandeln 
jedoch nur Teilbereiche des IPR. Daher kann von einem fragmentarischen Cha-
rakter des europäischen IPR gesprochen werden.20 Es existiert keine einheitliche 
Kodifikation des IPR im Sekundärrecht der EU.21 Es fehlen beispielsweise 
grundlegende Regelungen im Bereich des allgemeinen IPR, des Gesellschafts-
rechts und des Sachenrechts.22 Daneben nutzt die EU in Ausnahmefällen die 
Rechtssetzungsmöglichkeit einzelner Kollisionsnormen in Verordnungen und 
Richtlinien. Zu nennen sind insbesondere Normen in Richtlinien, die Schwäche-
renschutz innerhalb der EU gewährleisten sollen. Hier verwendet die EU teil-
weise Kollisionsrecht, um den Schwächerenschutz der EU tatsächlich gewähr-
leisten oder verstärken zu können.23 Kollisionsnormen in Richtlinien sind der 
Art.  6 II KlauselRL, der Art.  12 II Finanzdienstl.-FernabsatzRL oder der Art.  10 

2002, 654, 19; Kotzur, in: Geiger/Khan/Kotzur/Kirchmair, EUV/AEUV, Art.  288 AEUV,  
Rn. 11; D. Schroeder, in: Schöbener, Europarecht Lexikon, Rn. 2626 ff.; W. Schroeder, in: 
Streinz, EUV/AEUV, Art.  288 AEUV, Rn. 74; von	Hein, in: MüKo, BGB, IPR I, Art.  3 EGBGB, 
Rn. 35; R. Wagner, IPRax 2014, 217, 220; R. Wagner, IPRax 2019, 185, 187.

18 Die Rom  III-VO ist im Zuge einer verstärkten Zusammenarbeit (Art 20 EUV i. V. m. 
Art.  326–334 AEUV) zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten ergangen, sodass diese nicht in 
 allen Mitgliedsstaaten gilt.

19 Auch die EuGüVO und EuPartVO sind im Zuge einer verstärkten Zusammenarbeit 
(Art.  20 EUV i. V. m. Art.  326–334 AEUV) zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten ergangen, so-
dass diese nicht in allen Mitgliedsstaaten gelten.

20 M. Stürner, in: Erman, BGB, Einl. vor Art.  3 EGBGB, Rn. 21; wird deutlich durch die 
Aufgliederung bei Trüten, Entwicklung des IPR in der EU, S.  501 ff.

21 Basedow, in: von Hein/Rühl, Kohärenz, 3, 9; Kieninger, IPRax 2017, 200, 201; Schulz, 
in: von Hein/Rühl, Kohärenz, 110, 142 f.; von	Hein, in: MüKo, BGB, IPR I, Art.  3 EGBGB,  
Rn. 69 ff.

22 Basedow, in: von Hein/Rühl, Kohärenz, 3, 9; Kieninger, IPRax 2017, 200, 201; von	Hein, 
in: MüKo, BGB, IPR I, Art.  3 EGBGB, Rn. 74.

23 Insgesamt zum Schwächerenschutz in Richtlinien: Hausmann, in: Hausmann/Odersky, 
IPR, §  1, Rn. 60 ff.; Kieninger, in: FS Kropholler, 499, 499 ff.;	von	Hein, in: MüKo, BGB, IPR I, 
Art.  3 EGBGB, Rn. 76 ff.
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9B. Europarecht

SanierungsRL. Vereinzelt auftretende Normen in Verordnungen neben der 
Rom  I-VO oder der Rom  II-VO könnten beispielsweise Art.  3 lit.  a) VO (EWG) 
3921/91 (unten ab Rn. 163) oder Art.  85 VO (EG) 883/2004 darstellen. 

Die Folge einer europäischen Sekundärrechtsvereinheitlichung des IPR ist, 
dass über die Anwendung einheitlicher Kollisionsnormen alle mitgliedsstaatli-
chen Gerichte auf der Grundlage desselben materiellen Rechts entscheiden.24 
Dies fördert einen europäischen Entscheidungseinklang ohne eine Vereinheitli-
chung des materiellen Privatrechts auf europäischer Ebene.25 Von einer weiteren 
Vereinheitlichung des IPR auf der Sekundärrechtsebene der EU ist auszugehen.26

II.	Kollisionsrecht	im	Primärrecht	der	EU

Daneben tritt eine kollisionsrechtliche Bedeutung des Primärrechts der EU. Das 
Primärrecht der EU enthält keine ausdrücklichen Kollisionsnormen, ausgenom-
men der Art.  335, 340 AEUV, die die privatrechtliche Handlungsfähigkeit und 
Haftung der EU betreffen.27 Es setzt vielmehr in gewissen Teilen kollisionsrecht-
liche Maßstäbe.28 Es werden teilweise versteckte Kollisionsnormen angenom-
men.29 Unstrittig ist jedenfalls die allgemeine Bedeutung des Primärrechts der 
EU für das IPR. Zu nennen sind hier das internationale Namensrecht und das 
internationale Gesellschaftsrecht.30 Für das internationale Gesellschaftsrecht hat 
der EuGH in einer langen Rechtsprechungshistorie die Bedeutung der Art.  49, 54 
AEUV herausgearbeitet. Die Folge dieser Rechtsprechung ist, dass innerhalb der 
EU bei sogenannten Zuzugsfällen nur die Gründungstheorie mit dem Vertrags-
text des AEUV vereinbar ist.31 Eine ähnliche Entwicklung ist im internationalen 
Namensrecht festzustellen. Hier hat der EuGH die kollisionsrechtliche Bedeu-

24 Vgl. ErwGr (6) Rom  I-VO; ErwGr (6) Rom  II-VO; ErwGr (37) EuErbVO.
25 Nietner, Entscheidungseinklang, S.  9 f.; Rossi, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art.  81 

AEUV, Rn. 7; M. Stürner, in: Erman, BGB, Einl. vor Art.  3 EGBGB, Rn. 21.
26 Lorenz, in: BeckOK, BGB, Einl. IPR, Rn. 26; Mansel/Thorn/Wagner, IPRax 2014, 1, 1 ff.; 

M. Stürner, in: Erman, BGB, Einl. vor Art.  3 EGBGB, Rn. 15 und 21;	von	Hein, in: MüKo, 
BGB, IPR I, Art.  3 EGBGB, Rn. 69 ff.

27 Lorenz, in: BeckOK, BGB, Einl. IPR, Rn. 26; Maus, in: jurisPK, BGB, IPR, Art.  3 
EGBGB, Rn. 41 ff.; von Hoffmann/Thorn, IPR, §  1, Rn. 105 ff.

28 Mörsdorf, in: Prütting/Wegen/Weinreich, BGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 20; Thorn, in: Grüne-
berg, BGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 6; von	Hein, in: MüKo, BGB, IPR I, Art.  3 EGBGB, Rn. 92.

29 So Hoffmann, in: NK-BGB, AT und EGBGB, Anh. Art.  12 EGBGB, Rn. 79 ff.; Thomale, 
NZG 2011, 1290, 1293; von	Hein, in: MüKo, BGB, IPR I, Art.  3 EGBGB, Rn. 117; aA Mansel, 
RabelsZ 70 (2006), 651, 674; Kindler, IPRax 2009, 189, 191.

30 Freitag, in: NK-BGB, AT und EGBGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 57; von	Hein, in: MüKo, 
BGB, IPR I, Art.  3 EGBGB, Rn. 92.

31 Insgesamt: EuGH, v. 09.03.1999, Rs.  C-212/97 – Centros; EuGH, v. 05.11.2002, Rs.  C- 
208/00 – Überseering; EuGH, v. 30.09.2003, Rs.  C-167/01 – Inspire Art; EuGH, v. 16.12.2008, 
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10 Kapitel 2 – Rechtsquellen des IPR

tung des Art.  21 AEUV unter Hinzuziehung der Art.  18 und 20 AEUV festge-
schrieben. Hieraus resultiert die Folge, dass ein in einem Mitgliedsstaat erworbe-
ner Name in Grenzen gleichfalls in anderen Mitgliedsstaaten geführt werden 
kann.32

C. Völkerrecht

Neben diese beiden Regelungsebenen des IPR treten völkerrechtliche Verträge 
(Konventionen, Übereinkommen) mit kollisionsrechtlichem Inhalt.33 Hierbei 
handelt es sich ebenfalls um eine international, heteronome Regelungsebene. 
Verschiedene Staaten schließen jeweils völkerrechtliche Verträge ab, welche die 
Vertragsstaaten zur Umsetzung gewisser Kollisionsnormen verpflichten. Neben 
einzelnen Nationalstaaten, kann zugleich die EU als Vertragspartner auftreten, 
gem. Art.  216 I AEUV. Zu unterscheiden sind multilaterale Verträge (I.) und bi-
laterale Verträge (II.). Das verfolgte Ziel bei der Kollisionsrechtssetzung in völ-
kerrechtlichen Verträgen ist die Erreichung eines internationalen Entscheidungs-
einklangs.34 Die Gerichte der Vertragsstaaten sollen auf Grundlage desselben 
materiellen Rechts entscheiden, ohne dass eine Vereinheitlichung des materiel-
len Rechts erfolgt. 

I.	Multilaterale	völkerrechtliche	Verträge

Die erste Erscheinungsform der völkerrechtlichen Verträge im IPR ist der multi-
laterale Vertrag. Ein multilateraler Vertrag gilt zwischen mehr als zwei Mitglieds-
staaten.35 Dadurch wird eine weitreichendere Vereinheitlichung des Kollisions-
rechts erzielt als in bilateralen Verträgen und der angestrebte Zweck der internatio-
nalen Vereinheitlichung des IPR über völkerrechtliche Verträge wird verstärkt.36 

Rs.  C-210/06 – Cartesio; Servatius, in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, Int. Gesellschafts-
recht, Rn. 1 ff.

32 Insgesamt: EuGH, v. 02.10.2003, Rs.  C-148/02 – Garcia Avello; EuGH, v. 14.10.2008, 
Rs.  C-353/06 – Grunkin-Paul; von	Hein, in: MüKo, BGB, IPR I, Art.  3 EGBGB, Rn. 126 f.; 
Grenze: EuGH, v. 22.12.2010, Rs.  C-208/09 – Sayn-Wittgenstein.

33 Statt vieler: Looschelders, in: Staudinger, BGB, Einl. IPR, Rn. 551 ff.; Mörsdorf, in: 
 Prütting/Wegen/Weinreich, BGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 21; Rauscher, IPR/IZVR, §  1, Rn. 93 ff.

34 Freitag, in: NK-BGB, AT und EGBGB, Art.  3 EGBGB, Rn. 18; Kropholler, IPR, §  6; 
umfangreich: Nietner, Entscheidungseinklang, S.  7 ff.

35 Zu beiden: Lorenz, in: BeckOK, BGB, Einl. IPR, Rn. 18; Meyer-Sparenberg, Staatsver-
tragliche Kollisionsnormen, S.  22 f.; Rauscher, IPR/IZVR, §  1, Rn. 95 ff.

36 Kropholler, IPR, §  6 III.; Meyer-Sparenberg, Staatsvertragliche Kollisionsnormen, 
S.  21 ff.; Pertegás, in: Encyclopedia PIL, 1743, 1744.
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Richtlinienkollisionsrecht 153 ff., 195, 243, 

451
Rücksichtnahmeklausel 337, 397, 457

Sachnormverweisung 36, 54, 291 f., 301
shall not prejudice (Wortlaut Art. 25 I  

Rom I- VO und Art. 28 I Rom II-VO)  
327, 395, 432

Spannungsverhältnisse 5, 58 ff., 441
Spezialität 67, 99
Staatenverbund 310, 384
Straßenverkehrsunfall 397, 414
Stufenverhältnis 256 ff.
Subsidiarität 67, 99
Suspendierung 282, 310

Teilkodifikation 133, 450
teleologische Reduktion 367
Transparenzverlust 245, 270
treaty	override 110 ff., 119, 299, 377

Überprüfungsklausel 7
Umsetzungsfreiheit 252
Umsetzungsrecht 155, 196 ff., 209, 452
Unfallort 407, 408

Verbraucherschutz 217, 229, 230 ff.
Vereinheitlichung 441
Versteinerung 363, 384, 415, 439, 496
Vertragsbruch 382
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VO (EG) 662/2009 364, 416
völkerrechtliche Verträge 19, 49, 85, 108, 

113 f., 282 ff., 289, 332
völkerrechtsfreundliche Auslegung 88, 110, 

301 f.
völkerrechtskonforme Auslegung 84
Vorrangcharakter 150, 268, 327, 395, 432, 

435
Vorrangregel 138, 400

Widerspruchsfreiheit 8, 131, 134
Wiener Vertragsrechtskonvention 89, 

282 ff., 310, 311 f.

Zersplitterung 58, 354 f., 439
Zerstückelung 174 f., 245
Zirkelschlüsse 291, 398
Zulassungsstaat 54, 407
Zwei-Stufen-Plan 493, 496
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